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Vortrag an den Ministerrat 

Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im Netz 
getroffen werden (Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz – HiNBG) 

Schwerwiegende Verletzungen von Persönlichkeitsrechten auf Social Media Plattformen 
im Internet oder durch Nutzung anderer elektronischer Kommunikationsnetze stellen eine 
zunehmende gesellschaftspolitische und rechtspolitische Herausforderung dar. Die 
Schwelle für die Begehung ist niedrig, während deren Wirkung für die Opfer oft massiv 
und nachhaltig ist. Der zur Verfügung stehende zivilrechtliche Rechtsschutz dauert in 
gravierenden Fällen mitunter zu lange, insbesondere wenn die rechtsverletzenden Inhalte 
für viele User sichtbar und zugänglich sind. Diese Situation auch nur für einige Zeit zu 
erdulden, ist für die betroffenen Personen unzumutbar. 

Hass und Hetze in sozialen Medien und im Internet sind ein globales 
gesellschaftspolitisches Phänomen, dessen Relevanz aufgrund des technologischen 
Wandels der Kommunikationsformen in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen hat. 
Der Hass richtet sich dabei aber nicht nur gegen Gruppen, die von den Tätern als anders 
oder fremd wahrgenommen werden, sondern trifft in vielen Fällen auch Einzelpersonen. 
Ein wesentlicher Teil der Angriffe beruht auf rassistischen, ausländerfeindlichen, 
frauenfeindlichen oder homophoben Motiven und reicht von Beleidigungen und 
Beschimpfungen bis hin zu gefährlichen Drohungen, Verhetzung oder Cybermobbing. 

Dass sich der Hass aber nicht „nur“ auf das Internet oder bloße Worte beschränkt, 
sondern diesen in den schlimmsten Fällen auch entsprechende Gewalttaten folgen 
können, hat sich in den vergangenen Jahren durch zahlreiche ideologisch motivierte 
Attentate bzw. körperliche Übergriffe auf besonders tragische Weise gezeigt. Viele der 
späteren Täter haben sich im Vorfeld in einschlägigen Internetforen ausgetauscht oder auf 
den Plattformen sozialer Medien ihre Gesinnung durch das Verfassen entsprechender 
Hasskommentare zum Ausdruck gebracht. Die verübten Übergriffe führten ihrerseits 
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wiederum zu Beifallsbekundungen im Internet und ausdrücklicher Befürwortung der 
dahinterstehenden Motive. 

Der Schutz vor Gewalt und Hass im Netz stellt daher einen zentralen Punkt im Kapitel 
„Justiz & Konsumentenschutz“ des Regierungsprogrammes 2020-2024 der 
österreichischen Bundesregierung dar (S. 30/31). 

Mit gemeinsamem Vortrag an den Ministerrat (Zirkulationsbeschluss vom 9. Juli 2020) der 
Bundesministerin für Justiz, der Bundesministerin für EU und Verfassung sowie der 
Bundesministerin für Frauen und Integration wurden die entsprechenden Vorhaben zur 
effizienten Bekämpfung von Hass im Netz und anderer digitaler Kriminalitätsformen 
dargelegt und die Einsetzung einer ressortübergreifenden Task Force beschlossen. 

Die Ministerialentwürfe eines Bundesgesetzes, mit dem zivilrechtliche und zivilprozessuale 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im Netz getroffen werden (Hass-im-Netz-
Bekämpfungs-Gesetz – HiNBG; 48/ME 27. GP) und eines Bundesgesetzes, mit dem straf-
und medienrechtliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im Netz getroffen werden 
(50/ME 27. GP) wurden von 3. September bis 15. Oktober 2020 einem allgemeinen 
Begutachtungsverfahren unterzogen. 

Mit dem vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Hass im Netz getroffen werden (Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz – 
HiNBG) sollen die erforderlichen legistischen Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im 
Netz im Zivil-, Medien- und Strafrecht umgesetzt werden. Der Entwurf umfasst folgende 
Hauptgesichtspunkte: 

Hauptgesichtspunkte im Bereich des Zivilrechts 

• Positivierung der Rechtsprechung zur Einwilligung sowie zur Aktiv- und 
Passivlegitimation bei der Durchsetzung von Persönlichkeitsrechten, einschließlich 
einer neuen Möglichkeit des Arbeit- oder Dienstgebers, gegen Hasspostings 
vorzugehen, die gegen seine Mitarbeiter gerichtet sind (§§ 17a und 20 ABGB). 

• Vereinfachtes Unterlassungsverfahren bei Hasspostings samt Möglichkeit zur 
sofortigen Vollstreckbarkeit (ZPO), das vor allem kostengünstig gestaltet werden soll 
(Eigenzuständigkeit des Bezirksgerichts: JN; niedrige Gerichtsgebühr: GGG; 
Begrenzung der Rechtsanwaltskosten: RATG). 

• Einführung eines außerstreitigen Antrags auf Herausgabe von Nutzerdaten nach § 18 
Abs. 4 E-Commerce-Gesetz. 
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Hauptgesichtspunkte im Bereich des Strafrechts 

Im Bereich des materiellen Strafrechts 
• Ausweitung des Tatbestandes des § 107c StGB („ortdauernde“ statt fortgesetzte 

Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems – 
„Cybermobbing“). 

• Einführung des neuen Straftatbestandes gegen unbefugte Bildaufnahmen, insb. 
„Upskirting“ (§ 120a StGB). 

• Erweiterung des Tatbestandes des § 283 Abs. 1 Z 2 StGB (Verhetzung) durch 
Aufnahme von die Menschenwürde verletzenden Individualbeleidigungen gegen 
Angehörige geschützter Gruppen und damit Gleichstellung mit solchen Beleidigungen 
geschützter Gruppen. 

Im Bereich des Mediengesetzes 
• Ausdehnung des Identitätsschutzes auf Angehörige von Verdächtigen, Verurteilten 

und Opfern sowie auf Zeugen von Straftaten (§ 7a Abs. 1a MedienG). 
• Entsprechend dem Auftrag im Regierungsprogramm, „bei Verletzung des 

Identitätsschutzes bzw. bei bloßstellender Berichterstattung über Opfer von 
Straftaten“ die „Entschädigungsbeträge im MedienG“ zu erhöhen: Vereinheitlichte, 
deutliche Anhebung der Entschädigungsbeträge (§§ 6, 7, 7a, 7b und 7c MedienG) auf 
40 000 Euro und deutliche Anhebung der Entschädigungshöchstbeträge nach den 
§§ 6, 7 und 7c in besonders schweren Fällen (besonders schwerwiegende 
Auswirkungen der Rechtsverletzung und grob fahrlässiges oder vorsätzliches 
Verhalten) auf 100 000 Euro; Einführung einer Untergrenze (§ 8 Abs. 1 MedienG). 

• Verlängerung der Frist von sechs Monaten zur Geltendmachung der Ansprüche auf ein 
Jahr für Opfer, die von einer Straftat besonders betroffen sind, und auf nahe 
Angehörige des Opfers eines Tötungsdelikts und Zeugen einer solcher Tat (§ 8a Abs. 2 
MedienG). 

• Anpassung der Regelungen über die Verjährung (der Strafbarkeit) eines 
Medieninhaltsdelikts für abrufbare periodische elektronische Medien (§ 1 Abs. 1 Z 5a 
lit. b MedienG), also insbesondere Websites, indem festgelegt wird, dass die 
Verjährungsfrist zwar mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Verbreitung beginnt, sich 
aber nach den Fristen des § 57 Abs. 3 StGB richtet (§ 32 MedienG). 

• Klarstellung, dass die Verjährung (der Strafbarkeit) eines Medieninhaltsdelikts die 
Einziehung und die Urteilsveröffentlichung nicht hindern (§ 33 Abs. 2, § 34 Abs. 3 
MedienG). 

• In Fällen, in denen die inkriminierte Äußerung zwar gegen eine bestimmte Person 
gerichtet, aber in Wahrheit dadurch motiviert ist, dass diese Person ihrer beruflichen 
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Tätigkeit nachgeht, also ihr eigentliches Ziel der Arbeit- oder Dienstgeber der Person 
ist, und die inkriminierte Äußerung eine derartige Intensität erreicht, dass die 
Möglichkeiten des Arbeit- oder Dienstgebers, die Person einzusetzen, nicht 
unerheblich beeinträchtigt oder das Ansehen des Arbeit- oder Dienstgebers erheblich 
geschädigt werden könnten, soll dem Arbeit- oder Dienstgeber die Befugnis 
eingeräumt werden, einen Antrag auf Einziehung zu stellen (§ 33a MedienG). 
Entsprechendes soll für ehrenamtlich Tätige und Organe einer Körperschaft gelten; 

• Einziehung (einschließlich der vom Arbeit- oder Dienstgeber beantragten), 
Urteilsveröffentlichung und Beschlagnahme (§§ 33, 33a, 34 und 36) sollen, wenn der 
Medieninhaber (§ 1 Abs. 1 Z 8) nicht greifbar ist, weil er sich etwa im Ausland 
befindet, auch direkt dem Hostingdiensteanbieter (Hostprovider) angeordnet werden 
können (§ 36b MedienG). 

• Anpassung der Verfahrensbestimmungen im MedienG an die in der StPO (§ 71) 
vorgeschlagene Möglichkeit, dass es auch im Privatanklageverfahren ein 
Ermittlungsverfahren gibt (§ 41 Abs. 5 MedienG). 

• Schaffung der Rechtsgrundlage dafür, dass psychosoziale und juristische 
Prozessbegleitung auch in selbständigen Verfahren (§ 8a) über 
Entschädigungsansprüche (§§ 6, 7, 7a, 7b und 7c MedienG) sowie über Ansprüche auf 
Einziehung und Urteilsveröffentlichung (§ 33 Abs. 2 und § 34 Abs. 3 MedienG) gewährt 
werden kann (§ 41 Abs. 8 MedienG), und zwar für den selben Personenkreis und im 
selben Umfang wie in der StPO (§ 66b StPO). 

Im Bereich des Strafprozessrechts 
• Neustrukturierung und Ausweitung der Prozessbegleitung auf bestimmte Opfer 

(minderjährige Zeugen von Gewalt im sozialen Nahraum und Opfer „typischer“ Hass 
im Netz-Delikte) im Zuge der neu geschaffenen Bestimmung des § 66b StPO. 

• Schaffung einer Möglichkeit zur erleichterten Ausforschung des Täters bei 
Privatanklagedelikten wegen übler Nachrede (§ 111 StGB), Vorwurf einer schon 
abgetanen gerichtlich strafbaren Handlung (§ 113 StGB) und Beleidigung (§ 115 StGB), 
die im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines 
Computersystems begangen werden, durch Neuregelung des § 71 StPO. 

• Ergänzung des § 76a StPO um sonstige Diensteanbieter (§ 3 Z 2 ECG). 
• Entfall der Kostenersatzpflicht des Privatanklägers für die Verfahrenskosten bei 

Strafverfahren wegen übler Nachrede (§ 111 StGB), Vorwurf einer schon abgetanen 
gerichtlich strafbaren Handlung (§ 113 StGB) und Beleidigung (§ 115 StGB), die im 
Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines Computersystems 
begangen werden, es sei denn, dass der Vorwurf wissentlich falsch erhoben wurde 
(befristet). 
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Ich stelle daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Hass im Netz getroffen werden (Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz – 
HiNBG) samt Erläuterungen, Textgegenüberstellung und Wirkungsfolgenabschätzung dem 
Nationalrat zur verfassungsgemäßen Behandlung zuleiten. 

18. November 2020 

Dr. Alma Zadić, LL.M. 
Bundesministerin 
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